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Satzung der Stadt Mettmann über die vorübergehende Unterbringung 
von obdachlosen Personen in städtischen Obdachlosenunterkünften 

(Obdachlosensatzung) vom 28. November 1972, 
in der Fassung der 11. Änderung vom 18.12.2008, 

in Kraft getreten am 01.01.2009 
(Ratsbeschluss vom 09.12.2008) 

 

 

§ 1 
Zweckbestimmung, Benutzerkreis 

 

(1) Die Stadt Mettmann unterhält Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtungen. Sie 

dienen Mettmanner Personen solange zum vorübergehenden Wohnen, bis diese anderweitig 

eine Wohnung erhalten. Es werden nur Personen aufgenommen, die obdachlos oder von der 

Obdachlosigkeit unmittelbar bedroht sind. 

(2) Die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte richtet sich nach den Bestimmungen dieser 

Satzung. Durch Aufnahme in die Obdachlosenunterkünfte wird ein öffentlich-rechtliches Be-

nutzungsverhältnis begründet. 

 

§ 2 
Zulassung 

 

Über die Aufnahme entscheidet der Bürgermeister - Obdachlosenbehörde -. Die Unterkünfte 

werden den Benutzern zugewiesen. Die Benutzer dürfen die ihnen zugewiesenen Unterkünf-

te oder Teile davon anderen weder unentgeltlich noch entgeltlich zur Benutzung über lassen. 

 

§ 3 
Benutzung 

 

Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Der Bürgermeister – 

Obdachlosenbehörde - ist berechtigt, die Eingewiesenen zur zweckmäßigeren Ausnutzung 

oder Aufrechterhaltung der Ordnung jederzeit in eine andere Unterkunft umzusetzen. 
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§ 4 
Freiwilliges Ausscheiden 

 

(1) Wollen Benutzer aus dem Benutzungsverhältnis ausscheiden, so haben sie dieses spä-

testens am 3. Werktag des Monats auf das Monatsende mitzuteilen. Die Stadt kann ein frü-

heres Ausscheiden zulassen. 

(2) Das vorübergehende oder auf Dauer bestimmte Ausscheiden einzelner Familienmitglie-

der ist der Stadt vorher anzuzeigen. 

 

§ 5 
Aufsicht 

 
(1) Die Stadt bestellt für die Beaufsichtigung der Obdachlosenunterkünfte einen Unterkunfts-

verwalter. Er achtet darauf, daß die Benutzungsordnung und die Hausordnung ( § 7 ) ein-

gehalten werden. Die Benutzer haben die Weisungen des Unterkunftsverwalters und anderer 

Beauftragter der Stadt zu befolgen. 

(2) Der Unterkunftsverwalter und andere Beauftragte der Stadt sind in Erfüllung ihres Auftra-

ges in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr berechtigt, die Unterkunftsräume zu betreten. 

 

§ 6 
Instandhaltung und Nutzung der Unterkünfte 

 

(1) Die Unterkunftsräume sind pfleglich und schonend zu behandeln. Schäden oder Beschä-

digungen sind dem Unterkunftsverwalter unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Jede eigenmächtige bauliche Veränderung in den Unterkünften ist untersagt. Hierzu ge-

hören insbesondere das Errichten von Schuppen, Ställen oder ähnlichen Einrichtungen auf 

dem Grundstück sowie das Verändern der vorhandenen Licht- und Wasserleitungen und das 

Legen neuer Leitungen. Fußbodenbeläge dürfen nur lose eingelegt werden. Das Anbringen 

von Außenantennen ist nur mit Genehmigung der Stadt erlaubt. 

(3) Das zu den Unterkünften gehörende Gartenland darf nur mit schriftlicher Erlaubnis der 

Stadt in Anspruch genommen werden. Die Erlaubnis ist jederzeit widerruflich. 
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§ 7 
Hausordnung 

 

Die Benutzer haben auf Ordnung und Sauberkeit zu achten; sie dürfen das Zusammenleben 

in den Unterkünften nicht durch ruhestörenden Lärm beeinträchtigen. Ihnen ist nicht gestat-

tet: 

 a) sich in der Obdachlosenunterkunft gewerblich zu betätigen, 

 b) die vorhandenen Gemeinschaftseinrichtungen zweckwidrig zu benutzen. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, generell oder im Einzelfall weitere Verhaltensmaßnah-

men und Ordnungsvorschriften zu erlassen, die von den Benutzern und Besuchern einzuhal-

ten sind. 

 

§ 8 
Haftung 

 

(1) Die Benutzer haften der Stadt für die von ihnen schuldhaft verursachten Schäden. 

(2) Der Stadt steht in sinngemäßer Anwendung des § 559 BGB das Pfandrecht an den ein-

gebrachten Gegenständen zu. 

(3) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Benutzern 

wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung der Stadt für Schäden, 

die von Personen verursacht werden, welche nicht in ihren Diensten stehen, wird ausge-

schlossen. 

 

§ 9 
Gebühren 

 

(1) Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte ist eine Gebühr zu entrichten. Als Be-

messungsgrundlage für die Höhe der Gebühr gilt die Bodenfläche der benutzten Einzelun-

terkunft in Quadratmetern. 

(2) Die Gebühr beträgt für die 

 Unterkunft Danziger Straße 4 - 10 9,13 €/qm mtl. 

 Unterkunft Halle Hammerstr. 26,10 €/qm mtl. 

 

Angefangene Quadratmeter werden nicht berücksichtigt.  Die Gebühren werden für jeden 

Kalendermonat, in dem die Unterkunft wenigstens 10 Tage benutzt wird, voll erhoben. Für  
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kürzere Benutzungsräume erfolgt keine Berechnung. 

Bei Umsetzung innerhalb der städt. Obdachlosenunterkünfte wird die erforderliche Neube-

rechnung der Gebühr mit Wirkung vom Ersten des auf die Umsetzung folgenden Monats 

durchgeführt. Für die Heizkosten in der Danziger Straße 4-10 ist eine Vorauszahlung zu ent-

richten, die sich nach dem Vorjahresverbrauch richtet. Einmal jährlich, bei Umzug oder Ver-

änderung der Anzahl der Personen in den Wohnräumen erfolgt eine Ablesung. Sich daraus 

eventuell ergebenden Nachzahlungen sind vom Verbraucher zu tragen, Guthaben werden 

erstattet. 

(3) Obdachlose, die als Selbstzahler die Unterkunft Hammerplatz bewohnen, haben einen 

Pauschalbetrag von 153,99 € für den Haushaltsvorstand und 76,69 € für jeden Haushaltsan-

gehörigen für Unterbringung und Heizung zu entrichten. 

(4) Die Gebühr ist monatlich im voraus bis zum 5. Werktag des laufenden Monats an die 

Stadtkasse zu entrichten. 

(5) Vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur vollen Zahlung 

der Gebühr. 

 

§ 10 
Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Unterkunftsgebühren ist jede Person verpflichtet, die in der Obdachlo-

senunterkunft untergebracht ist. 

(2) Bei Familien oder sonstigen Haushaltsgemeinschaften ist der Haushaltsvorstand, bei 

dessen Zahlungsunfähigkeit neben ihm jeder über Einkommen verfügende Angehörige Zah-

lungspflichtig. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 11 
Gebührenerlass 

 

Wenn der Zahlungspflichtige bedürftig ist, kann auf Antrag die Unterkunftsgebühr ganz oder 

teilweise erlassen werden. 

4 



Kreisstadt Mettmann Ortsrecht 43.001 
 
 Obdachlosensatzung 

5 

 

 

§ 12 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

 

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung regeln sich nach den Vor- 

 

 

schriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Zwangsmaßnahmen nach den Vorschrif-

ten des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über den 

Verwaltungszwang. 

 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 

Die Änderung der Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 


